
 

  

S 21 AS 1124/19

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Sozialgericht Darmstadt
Sachgebiet Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Minderungsbescheid 
Leistungsbescheid 
rechtliche Einheit
Sozialverwaltungsverfahren 
Anhörung 
Wiederholung bei Nachermittlungen im
Widerspruchsverfahren
 

Leitsätze 1. Der Beteiligte ist im
Widerspruchsverfahren erneut
anzuhören, wenn die Behörde in dessen
Rahmen weitere Ermittlungen durchführt
und diese zur Grundlage ihrer
Entscheidung machen möchte (Anschluss
an BSG, Urteil vom 15. August 2002 – B 7
AL 38/01 R -).

2. Der Topos der rechtlichen Einheit allein
vermag die Einbeziehung später
ergangener Bewilligungsbescheide für
Teile des Minderungszeitraums in ein
anhängiges Rechtsbehelfsverfahren
gegen einen Minderungsbescheid nicht zu
bewirken.
 

Normenkette § 32 SGB 2
§ 31b SGB 2
§ 24 SGB 10
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Aktenzeichen L 6 AS 376/22
Datum 25.10.2023

3. Instanz

Datum -

I.Â Â  Â Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts Darmstadt
vom 13. Juli 2022 abgeÃ¤ndert: Die beiden Minderungsbescheide der Beklagten
vom 17. Februar 2016 in Gestalt des jeweiligen Widerspruchsbescheides vom 22.
MÃ¤rz 2016 werden aufgehoben. Der Leistungsbescheid der Beklagten vom 17.
Februar 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 wird
abgeÃ¤ndert und die Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger hÃ¶heres Arbeitslosengeld II
fÃ¼r MÃ¤rz 2016 unter Absehung von der sich aus den aufgehobenen Bescheiden
ergebenden Minderung zu gewÃ¤hren.
Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.

II.Â Â  Â Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger die HÃ¤lfte der zur Rechtsverfolgung
notwendigen Kosten zu erstatten.

III.Â Â  Â Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um die Minderung der dem KlÃ¤ger zustehenden laufenden
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweites
Buch â�� Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende â�� (SGB II) von MÃ¤rz bis Mai 2016
um zusammen zwanzig Prozent des fÃ¼r ihn maÃ�gebenden Regelbedarfs wegen
zweier MeldeversÃ¤umnisse.

Der KlÃ¤ger ist im Jahr 1986 geboren, wohnte (und wohnt) in A-Stadt und damit im
ZustÃ¤ndigkeitsbereich der Beklagten und ist deutscher StaatsangehÃ¶riger. Die
Beklagte bewilligte ihm auf einen im September 2015 gestellten Antrag zunÃ¤chst
Arbeitslosengeld II fÃ¼r September und Oktober 2015. Durch Bescheid vom 29.
Oktober 2015 folgte die Bewilligung fÃ¼r die Zeit von November 2015 bis Februar
2016. Wegen der Einzelheiten wird â�� ebenso wie auf die im Folgenden unter
Angabe der Aktenfundstelle aufgefÃ¼hrten Unterlagen â�� auf den Bescheid
(Leistungsakte â�� im Folgenden: LA â�� Bl. 163 ff.) Bezug genommen.Â 

Zeitnah zur Erstantragstellung hatte am 18. September 2015 bereits ein erstes
ArbeitsberatungsgesprÃ¤ch bei der Beklagten wegen der Eingliederung des
KlÃ¤gers in den Arbeitsmarkt stattgefunden. Am 6. Oktober 2015 sollte ein weiterer
Termin folgen, in dessen Rahmen nach den Vorstellungen der Beklagten eine
Eingliederungsvereinbarung hÃ¤tte unterzeichnet werden sollen. Zu diesem Termin
erschien der KlÃ¤ger jedoch nicht, ohne GrÃ¼nde hierfÃ¼r mitzuteilen.

Die Beklagte lud ihn daraufhin mit Schreiben vom 8. Oktober 2015 (LA Bl. 126 f.) zu
einem â��Beratungs- und VermittlungsgesprÃ¤châ�� am 19. Oktober 2015 ein. Das
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Schreiben enthielt eine Rechtsfolgenbelehrung fÃ¼r den Fall des Nichterscheinens,
in der es unter anderem hieÃ�, die Absenkung der Leistungen wegen eines
MeldeversÃ¤umnisses beginne â��mit dem Kalendermonat nach Zustellung des
entsprechenden Bescheides Ã¼ber die Minderungâ��.Â 

Der KlÃ¤ger erschien auch am 19. Oktober 2015 nicht. Die Beklagte lud ihn
daraufhin mit Schreiben vom 20. Oktober 2015 (LA Bl. 146 f.) und gleichlautender
Rechtsfolgenbelehrung erneut zu einem â��Beratungs- und
VermittlungsgesprÃ¤châ��, nunmehr am 5. November 2015, ein. Auch zu diesem
Termin erschien der KlÃ¤ger nicht, ohne GrÃ¼nde hierfÃ¼r mitzuteilen.

Nach AnhÃ¶rung durch Schreiben vom 20. Oktober 2015 (LA Bl. 144) â�� wegen
des Nichterscheinens am 19. Oktober 2015 â�� beziehungsweise vom 21. Januar
2016 (LA Bl. 221) â�� wegen des Nichterscheinens am 5. November 2015 â��, auf
die der KlÃ¤ger nicht reagierte, erlieÃ� die Beklagte am 17. Februar 2016 zwei
Bescheide (LA Bl. 250 f. und 252 f.), mit denen sie die Leistungen des KlÃ¤gers fÃ¼r
den Zeitraum von MÃ¤rz bis Mai 2016 jeweils um zehn Prozent des fÃ¼r ihn
maÃ�gebenden Regelbedarfs minderte. Durch weiteren Bescheid unter demselben
Datum (LA Bl. 254) gewÃ¤hrte sie dem KlÃ¤ger auf einen zuvor gestellten
Weiterbewilligungsantrag Arbeitslosengeld II zunÃ¤chst nur fÃ¼r den Monat MÃ¤rz
2016 in HÃ¶he von 323,20 Euro, wobei sie, ausgehend von einem monatlichen
Regelbedarf von 404,- Euro, die beiden festgestellten Minderungen mit einem
Betrag von zusammen 80,80 Euro berÃ¼cksichtigte.Â 

Gegen alle drei Bescheide legte der KlÃ¤ger mit Schriftsatz seiner
ProzessbevollmÃ¤chtigten vom 24. Februar 2016 Widerspruch (LA Bl. 268 f.) ein.
Zur BegrÃ¼ndung (LA Bl. 291 ff.) machte er insbesondere geltend, es sei nicht
nachvollziehbar, weshalb sein Erscheinen zu den Terminen erforderlich gewesen
sein solle. Er habe bereits am 18. September 2015 an einem BeratungsgesprÃ¤ch
teilgenommen, anlÃ¤sslich dessen verschiedene Absprachen getroffen worden
seien. FÃ¼r die Unterzeichnung einer Eingliederungsvereinbarung sei eine
Vorsprache nicht notwendig gewesen. Hinzu komme, dass eine Arbeitsvermittlung
angesichts seiner [drohenden] Obdachlosigkeit offenkundig kein vorrangiges Ziel
habe sein kÃ¶nnen.Â 

Nachfolgend stellte die Beklagte durch Bescheid vom 4. MÃ¤rz 2016 (LA Bl. 279 f.)
eine weitere Minderung in HÃ¶he von zehn Prozent des maÃ�gebenden
Regelbedarfs fÃ¼r die Zeit vom 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016 wegen eines
MeldeversÃ¤umnisses am 21. Januar 2016 fest. Zudem rechnete sie durch Bescheid
vom 8. MÃ¤rz 2016 (LA Bl. 285 f.) mit einer Erstattungsforderung in HÃ¶he von
965,10 Euro aus dem Jahr 2013 ab April 2016 gegen die laufenden
LeistungsansprÃ¼che des KlÃ¤gers in einem Umfang von monatlich 119,70 Euro
auf.Â 

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wegen der beiden im hiesigen Verfahren
streitigen Minderungsentscheidungen holte die Beklagte eine interne
Stellungnahme bei dem fÃ¼r den KlÃ¤ger im maÃ�geblichen Zeitraum
zustÃ¤ndigen persÃ¶nlichen Ansprechpartner C. ein. Dieser fÃ¼hrte unter dem 16.
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MÃ¤rz 2016 (LA Bl. 297) aus, er habe am 18. September 2015 lediglich ein
ErstgesprÃ¤ch mit dem KlÃ¤ger gefÃ¼hrt. In den FolgegesprÃ¤chen hÃ¤tten
weitere MaÃ�nahmen erÃ¶rtert werden sollen wie Wohnraumhilfe,
Schuldnerberatung, Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs, Erstellung von
Bewerbungsunterlagen, Vermittlung auf eine Arbeitsstelle in Verkauf/Einzelhandel
etc. Hierzu sei eine Kontaktdichte von mindestens einmal monatlich nÃ¶tig
gewesen.Â 

Durch drei Widerspruchsbescheide, alle vom 22. MÃ¤rz 2016 (LA Bl. 304 ff., Bl. 308
ff. und Bl. 312 ff.), wies die Beklagte anschlieÃ�end â�� ohne den KlÃ¤ger zu der
Stellungnahme ihres Mitarbeiters angehÃ¶rt zu haben â�� die WidersprÃ¼che
gegen die beiden Minderungsbescheide sowie gegen den Bewilligungsbescheid vom
17. Februar 2016 zurÃ¼ck. Sie begrÃ¼ndete dies hinsichtlich der vom KlÃ¤ger in
Frage gestellten Notwendigkeit der Vorsprachen unter anderem mit den Angaben
des persÃ¶nlichen Ansprechpartners.Â 

AnschlieÃ�end gewÃ¤hrte sie dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom 1. April 2016 (LA Bl.
317 ff.) fÃ¼r April 2016 Leistungen in HÃ¶he von 282,80 Euro; dabei
berÃ¼cksichtigte sie den Regelbedarf in HÃ¶he von 404,- Euro sowie die drei
Minderungen von zusammen 121,20 Euro aus den beiden Bescheiden vom 17.
Februar 2016 und dem weiteren Bescheid vom 4. MÃ¤rz 2016, nicht dagegen die
Aufrechnung durch den Bescheid vom 8. MÃ¤rz 2016.Â 

Die GewÃ¤hrung von Leistungen ab dem 1. Mai 2016 versagte die Beklagte
zunÃ¤chst mit Bescheid vom 25. April 2016 (LA Bl. 333 f.), da der KlÃ¤ger von ihr
angeforderte Unterlagen, namentlich vollstÃ¤ndige KontoauszÃ¼ge, nicht
eingereicht habe. Nachdem der KlÃ¤ger weitere Unterlagen vorgelegt hatte,
bewilligte sie mit Bescheid vom 27. April 2016 (LA Bl. 347 ff.) Leistungen fÃ¼r Mai
2016 in unverÃ¤nderter HÃ¶he von 282,80 Euro und also weiterhin unter
BerÃ¼cksichtigung der drei Minderungsbescheide.Â 

Bereits zuvor hatte der KlÃ¤ger durch seine ProzessbevollmÃ¤chtigten am 25. April
2016 Klage zum Sozialgericht Darmstadt erhoben und dabei die Aufhebung der
Sanktionsbescheide und die Verurteilung der Beklagten zur GewÃ¤hrung von
â��Leistungen in gesetzlicher HÃ¶heâ�� unter AbÃ¤nderung des [Bewilligungs
]Bescheides vom 17. Februar 2016 beantragt. Zur BegrÃ¼ndung hat er wie im
Widerspruchsverfahren insbesondere geltend gemacht, eine Notwendigkeit fÃ¼r die
Meldetermine im Oktober und November 2015 habe nicht bestanden. Die hierzu in
den Widerspruchsbescheiden angegebenen geplanten GesprÃ¤chsinhalte
widersprÃ¤chen einem Beratungsvermerk vom 18. September 2015, wonach der
KlÃ¤ger â��marktnahâ�� sei und sich EinschrÃ¤nkungen nur durch die Eintragung
im FÃ¼hrungszeugnis ergÃ¤ben. FÃ¼r eine Vermittlung in den Einzelhandel sei die
Ã�bersendung entsprechender Stellenangebote durch die Beklagte an ihn
ausreichend gewesen. Die Unterzeichnung einer Eingliederungsvereinbarung, wie
sie von der Beklagten vorgesehen gewesen sei, habe auch auf postalischem Weg
erfolgen kÃ¶nnen. Zudem sei der konkrete Meldezweck im Rahmen der Einladungen
nicht genannt gewesen und nicht erkennbar, dass die Beklagte ihr Ermessen im
Vorfeld der Meldeaufforderungen ausgeÃ¼bt habe. Weiter genÃ¼ge die
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Rechtsfolgenbelehrung in den Einladungsschreiben den Anforderungen der
Rechtsprechung nicht. Dort heiÃ�e es, der Sanktionszeitraum beginne mit dem
Kalendermonat â��nach Zustellungâ�� des Sanktionsbescheides. Hier sei aber
keine Zustellung, sondern nur eine formlose Bekanntgabe des Bescheides erfolgt
(Hinweis auf Hess. LSG, Beschluss vom 26. August 2013 â�� L 9 AS 614/13 B ER
â��). Auch sei es unzulÃ¤ssig, dass die Darlegung eines wichtigen Grundes
innerhalb von einer Woche verlangt worden sei. Im Rahmen eines
ErÃ¶rterungstermins hat der KlÃ¤ger zudem geltend gemacht, die UmstÃ¤nde
hÃ¤tten es nicht zugelassen, dass er zu den Meldeterminen erscheine, da er damals
seine Wohnung verloren habe. Zwar sei er zum damaligen Zeitpunkt noch in seiner
Wohnung gewesen. Es sei jedoch klar gewesen, dass er bald â��raus mÃ¼sseâ��.
Er habe verzweifelt nach einer Ersatzunterkunft gesucht.Â 

Das Sozialgericht hat, ausgehend von den bei Klageerhebung schriftsÃ¤tzlich
gestellten AntrÃ¤gen, die Klage durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung vom
13. Juli 2022 abgewiesen und die Berufung zugelassen. Die Minderungen der
Leistungen fÃ¼r den Zeitraum MÃ¤rz bis Mai 2016 seien zu Recht festgestellt
worden. Der KlÃ¤ger sei zu den Meldeterminen am 19. Oktober 2015 und 5.
November 2015 nicht erschienen, obwohl er hierzu jeweils ordnungsgemÃ¤Ã�
schriftlich eingeladen worden war. Die in den Einladungsschreiben angegebenen
Meldezwecke genÃ¼gten den Anforderungen, die die hÃ¶chstrichterliche
Rechtsprechung an deren Konkretisierung stelle (Verweis auf BSG, Urteil vom 9.
November 2010 â�� B 4 AS 27/10 R â��, SozR 4-4200 Â§ 31 Nr. 6, Rn. 25). Die
vorliegend gewÃ¤hlte Konkretisierung mit â��Beratungs- und
VermittlungsgesprÃ¤châ�� mÃ¼sse vor dem Hintergrund dieser BSG-Entscheidung
aus Sicht der Kammer genÃ¼gen. Im vorliegenden Einzelfall komme hinzu, dass der
KlÃ¤ger erst unmittelbar zuvor dem ZustÃ¤ndigkeitsbereich der Beklagten
zugewachsen sei und es dementsprechend eine Vielzahl mÃ¶glicher
BeratungsgegenstÃ¤nde gegeben habe, wie auch aus der spÃ¤teren AufzÃ¤hlung
des persÃ¶nlichen Ansprechpartners folge. All diese potentiellen Themen bereits im
Einladungsschreiben angeben zu mÃ¼ssen, stelle eine offensichtliche
Ã�berforderung der LeistungstrÃ¤ger dar. Das Gericht kÃ¶nne auch bei der
Entscheidung Ã¼ber die Meldeaufforderungen keine Ermessensfehler der Beklagten
erkennen (Â§ 54 Abs. 2 Satz 2 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â��; Verweis auf BSG,
Urteil vom 29. April 2015 â�� B 14 AS 19/14 R â��, BSGE 119, 17). Denn ein
GesprÃ¤ch zwischen dem KlÃ¤ger und der Beklagten Ã¼ber seine Eingliederung in
Arbeit sei angesichts seiner Arbeitslosigkeit praktisch geboten gewesen. Zudem
seien nach den unwidersprochen gebliebenen Angaben des persÃ¶nlichen
Ansprechpartners vermittlungsrelevante Themen wie Wohnraumhilfe,
Schuldnerberatung, Ermittlung eines Qualifizierungsbedarfs, die Erstellung von
Bewerbungsunterlagen und die Vermittlung auf eine Stelle im Verkauf/Einzelhandel
zu besprechen gewesen.Â 

Die Einladungsschreiben seien weiter mit einer ordnungsgemÃ¤Ã�en, den von der
Rechtsprechung formulierten Anforderungen entsprechenden
Rechtsfolgenbelehrung versehen gewesen (Verweis auf BSG, Urteil vom 16.
Dezember 2008 â�� B 4 AS 60/07 R â��, BSGE 102, 201). Sie seien insbesondere
hinreichend konkret. Auch seien sie nach Auffassung der Kammer â��richtigâ��.
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Dieses Erfordernis kÃ¶nne nicht zum Inhalt haben, dass bereits jeder kleine formale
Fehler zur Unwirksamkeit der Belehrung fÃ¼hre. MaÃ�stab mÃ¼sse insofern sein,
ob die Warn- und Steuerungsfunktion der Belehrung durch den Fehler
beeintrÃ¤chtigt werde. Dies treffe aber gerade auf den von der KlÃ¤gerseite
geltend gemachten Fehler, dass eine Minderung der Leistungen beginnend mit dem
Folgemonat der â��Zustellungâ�� des Sanktionsbescheides (statt richtig: des
Zugangs) angedroht worden sei, nicht zu. Denn auch durch die gewÃ¤hlte
Formulierung werde dem Leistungsberechtigten klar vor Augen gefÃ¼hrt, dass bei
einer Pflichtverletzung die Sanktion ab dem Folgemonat nach deren Feststellung
drohe. Der KlÃ¤ger habe auch keinen wichtigen Grund fÃ¼r sein Nichterscheinen
vorgetragen. Die nach Â§ 32 Abs. 2 in Verbindung mit Â§ 31b SGB II
vorgeschriebenen Rechtsfolgen habe die Beklagte schlieÃ�lich zutreffend
festgestellt.

Das Sozialgericht hat die Berufung zugelassen, weil das Urteil in einem
entscheidungserheblichen Punkt (Anforderungen an die Rechtsfolgenbelehrung im
Einladungsschreiben: Beginn des Minderungszeitraums ab dem Monat nach
â��Zustellungâ�� des Sanktionsbescheides) von einer Entscheidung des Hessischen
Landessozialgerichts (Beschluss vom 26. August 2013 â�� L 9 AS 614/13 B ER â��)
abweiche.

Der KlÃ¤ger hat â�� nach Zustellung des Urteils bei seinen
ProzessbevollmÃ¤chtigten am 18. Juli 2022 â�� durch diese am 18. August 2022
Berufung eingelegt, mit der er unter Wiederholung und Vertiefung seines bisherigen
Vorbringens sein Begehren weiterverfolgt. Zur BegrÃ¼ndung hat er auf die nach
seiner Auffassung unzutreffende Rechtsfolgenbelehrung in den beiden
Meldeaufforderungen hingewiesen. Zudem sei er rechtlich unzutreffend dazu
aufgefordert worden, sich im Falle der Verhinderung binnen einer Woche zu melden
und einen wichtigen Grund mitzuteilen. Dabei komme es fÃ¼r die rechtliche
Bewertung nicht darauf an, ob diese Aufforderung als Bitte formuliert sei. Die
Einladung sei schlieÃ�lich hinsichtlich der Pflicht zur Vorsprache im Falle einer
Erkrankung nicht hinreichend bestimmt.

Er beantragt,Â 
unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts Darmstadt vom 13. Juli 2022 zum
Aktenzeichen S 21 AS 1124/19 die beiden Sanktionsbescheide der Beklagten vom
17. Februar 2016 in Gestalt des jeweiligen Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz
2016 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm unter Ã�nderung des
Leistungsbescheides vom 17. Februar 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 22. MÃ¤rz 2016 Leistungen in gesetzlicher HÃ¶he fÃ¼r die Zeit von MÃ¤rz bis
Mai 2016 ohne Reduzierung der gewÃ¤hrten Leistungen auf Grund der Minderungen
zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verteidigt die sozialgerichtliche Entscheidung und ihre Bescheide.Â 
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Der Berichterstatter hat â�� als ErlÃ¤uterung zu einem Vergleichsvorschlag â�� mit
Schreiben vom 23. November 2022 darauf hingewiesen, dass fÃ¼r beide Beteiligte
mÃ¶gliche Risiken in eher formaler Hinsicht bestÃ¼nden, einerseits wegen Fragen
der (ausreichenden) Dokumentation der ErmessenserwÃ¤gungen im Vorfeld der
Meldeaufforderung sowie der (ausreichenden) AnhÃ¶rung, andererseits mit Blick
darauf, dass die nachfolgenden und auf der Minderung aufbauenden
Leistungsbescheide fÃ¼r April beziehungsweise Mai 2016 mÃ¶glicherweise gar
nicht oder doch jedenfalls nicht im hiesigen Verfahren angegriffen seien.Â 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten sowie zur ErgÃ¤nzung des Sach-
und Streitstandes wird auf die gewechselten SchriftsÃ¤tze sowie auf den Inhalt der
Gerichtsakten sowie der den KlÃ¤ger betreffenden Verwaltungsakten der Beklagten
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts
Darmstadt vom 13. Juli 2022 ist begrÃ¼ndet, soweit die Minderungsentscheidungen
der Beklagten vom 17. Februar 2016 in Gestalt des jeweiligen
Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 und das Leistungsbegehren fÃ¼r
MÃ¤rz 2016 und der diesbezÃ¼gliche Bescheid der Beklagten ebenfalls 17. Februar
2016 in Gestalt des zugehÃ¶rigen Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016
betroffen sind. Diese sind rechtswidrig und verletzen den KlÃ¤ger in seinen
Rechten. Insoweit kann das Urteil des Sozialgerichts ebenso wie die beiden
Sanktionsbescheide der Beklagten auf Grund unzureichender AnhÃ¶rung des
KlÃ¤gers keinen Bestand haben. Die Beklagte ist in der Konsequenz zur Erbringung
hÃ¶herer Leistungen unter AbÃ¤nderung des Bewilligungsbescheides vom 17.
Februar 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 zu
verurteilen, allerdings nur fÃ¼r den Monat MÃ¤rz 2016, da nur die
Leistungsbewilligung fÃ¼r diesen Monat Gegenstand des Bescheides vom 17.
Februar 2016 war. Soweit der KlÃ¤ger hÃ¶here Leistungen auch fÃ¼r April und Mai
2016 geltend macht, ist die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

I. Gegenstand des Berufungsverfahrens sind â�� neben dem Urteil des
Sozialgerichts vom 13. Juli 2022 â�� zunÃ¤chst die beiden Sanktionsbescheide der
Beklagten vom 17. Februar 2016 in Gestalt des jeweiligen Widerspruchsbescheides
vom 22. MÃ¤rz 2016, die der KlÃ¤ger â�� zutreffend â�� mit der reinen
Anfechtungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG) angreift.Â 

Weiter hat der KlÃ¤ger den Bewilligungsbescheid vom 17. Februar 2016 in Gestalt
des zugehÃ¶rigen Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 angegriffen, mit
dem die Beklagte Leistungen unter Einbeziehung unter anderem der beiden hier
streitigen Minderungsentscheidungen und also nur in HÃ¶he von 323,20 Euro
gewÃ¤hrt hat. Die fehlende ErwÃ¤hnung des Widerspruchsbescheides vom 22.
MÃ¤rz 2016 zu dem Bewilligungsbescheid in den schriftlich formulierten AntrÃ¤gen
ist unschÃ¤dlich: Das Klageziel ist dennoch eindeutig und umfasst die Anfechtung
des Widerspruchsbescheides; die von Anfang an gestellten AntrÃ¤ge lassen
entsprechend auslegen; einer KlageÃ¤nderung bedarf es nicht.Â 
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Hinsichtlich des Anspruchs auf hÃ¶here Leistungen ist die vom KlÃ¤ger erhobene
kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1, Abs. 4, Â§ 56 SGG)
statthaft. Dabei ist ein Grundurteil im Sinne von Â§ 130 Abs. 1 Satz 1 SGG auch in
einem sogenannten HÃ¶henstreit zulÃ¤ssig, wenn mit Wahrscheinlichkeit von
einem hÃ¶heren Leistungsbetrag ausgegangen werden kann (vgl. nur BSG, Urteil
vom 11. November 2021 â�� B 14 AS 41/20 R â��, SozR 4-4200 Â§ 11b Nr. 14, Rn.
12).

Allerdings regelt der Bewilligungsbescheid vom 17. Februar 2016 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 gerade nur die Leistungsbewilligung
fÃ¼r MÃ¤rz 2016. Die Leistungen fÃ¼r April 2016 hat die Beklagte dagegen durch
Bescheid vom 1. April 2016, die fÃ¼r Mai 2016 durch Bescheid vom 27. April 2016
(unter Korrektur des vorangegangenen Versagensbescheids vom 25. April 2016)
bewilligt. Diese sind nicht zum Gegenstand des hiesigen Verfahrens geworden:
ZunÃ¤chst hat der anwaltlich vertretene KlÃ¤ger sie nicht, auch nicht konkludent,
zum Gegenstand seiner AntrÃ¤ge gemacht. Auch vermag nach Auffassung des
Senats der Topos der rechtlichen Einheit eine Einbeziehung allenfalls bei einem
engen zeitlichen Zusammenhang zwischen einem Minderungsbescheid und einem
Leistungsbescheid, der diese Minderung bei der Leistungsberechnung
berÃ¼cksichtigt, zu bewirken. Rechtlich handelt es sich um selbstÃ¤ndige
VerfÃ¼gungen, die daher im Grundsatz auch beide angefochten werden mÃ¼ssen,
wenn sie beide Gegenstand eines Rechtsbehelfsverfahrens werden sollen. Das
kann, namentlich wenn sie in engem zeitlichen Zusammenhang ergehen,
selbstverstÃ¤ndlich auch auf Grund einer durch den
MeistbegÃ¼nstigungsgrundsatz und der BerÃ¼cksichtigung des rechtlichen
Zusammenhangs geleiteten Auslegung einer RechtsbehelfserklÃ¤rung geschehen;
wenn beide Entscheidungen gleichzeitig erfolgen, ist dies sicherlich die Regel.
Erfolgen die beiden VerfÃ¼gungen aber â�� wie hier â�� in getrennten Bescheiden
und mit deutlichem zeitlichem Abstand, ist eine ausreichende prozessrechtliche
Grundlage dafÃ¼r, auch den (nachfolgenden) Leistungsbescheid ex lege in ein
Verfahren wegen der Minderung einzubeziehen, fÃ¼r den Senat nicht erkennbar.

Eine Einbeziehung der Bewilligungsbescheide fÃ¼r April 2016 und Mai 2016 lÃ¤sst
sich auch nicht auf einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem
Bewilligungsbescheid fÃ¼r den Monat MÃ¤rz 2016 und Â§ 86 SGG beziehungsweise 
Â§ 96 Abs. 1 SGG stÃ¼tzen: Die Beklagte hat mit dem Bewilligungsbescheid vom
17. Februar 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016
ausdrÃ¼cklich gerade nur die Leistungen fÃ¼r MÃ¤rz 2016 geregelt; eine
Ablehnung fÃ¼r April 2016 und Mai 2016 hat sie dagegen noch nicht verfÃ¼gt. Im
Widerspruchsbescheid hat sie zwar als Gegenstand ihrer Regelung auch die Frage
bezeichnet (und hierfÃ¼r GrÃ¼nde angefÃ¼hrt), warum sie die
Leistungsbewilligung auf einen Monat beschrÃ¤nkt hat (â��Bewilligungsbescheid
vom 17.02.2016 (fÃ¼r 03/2016) und nicht darÃ¼ber hinausâ��). Eine
Leistungsablehnung fÃ¼r April 2016 und Mai 2016 ist dem aber gerade noch nicht
zu entnehmen; vielmehr hat die Beklagte verdeutlicht, dass aus ihrer Sicht noch
Unterlagen fehlten und sie daher â�� wegen der Dringlichkeit der
LeistungsgewÃ¤hrung â�� (nur, aber immerhin) Leistungen fÃ¼r MÃ¤rz 2016 zu
bewilligen bereit war; die Entscheidung fÃ¼r die Zeit ab April 2016 hat sie dagegen
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gerade noch offengehalten. Bei diesem Regelungsgehalt des
Bewilligungsbescheides vom 17. Februar 2016 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 Ã¤ndern und ersetzen die
nachfolgenden Leistungsbescheide vom 1. April 2016 fÃ¼r April und vom 27. April
2016 fÃ¼r Mai diesen nicht, so dass sie nicht von Gesetzes wegen zum Gegenstand
des hiesigen Verfahrens werden konnten.Â 

Eine Einbeziehung der Bescheide im Wege der Klageerweiterung ist nicht erfolgt
und hÃ¤tte auch an der Bindungswirkung der Bescheide vom 1. April 2016 und 27.
April 2016 nichts mehr Ã¤ndern kÃ¶nnen, nachdem nicht ersichtlich ist, das der
KlÃ¤ger diesen (rechtzeitig) angefochten hÃ¤tte.Â 

II. Die Berufung ist zulÃ¤ssig. Ihre Statthaftigkeit folgt aus der Zulassung durch das
Sozialgericht, an die der Senat gebunden ist (vgl. Â§ 144 Abs. 3 SGG), so dass es
nicht darauf ankommt, dass die Abweichung, auf Grund derer die Berufung
zugelassen hat, nach Auffassung des Senats nicht streitentscheidend ist. Sonstige
Bedenken hinsichtlich der ZulÃ¤ssigkeit bestehen nicht, insbesondere ist die
Berufung form- und fristgerecht eingelegt (vgl. Â§ 151 Abs. 1, Â§ 65a Abs. 1, Abs. 2,
Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Nr. 2 SGG).

III. Die Berufung ist, soweit sie sich auf die beiden Minderungsbescheide und die
Leistungsbewilligung fÃ¼r MÃ¤rz 2016 bezieht, auch begrÃ¼ndet. Dagegen
kÃ¶nnen die auf hÃ¶here Leistungen auch fÃ¼r April und Mai 2016 zielende Klage
und damit insoweit auch die Berufung keinen Erfolg haben.

1. Die Minderungsentscheidungen sind aus formellen GrÃ¼nden rechtswidrig und
verletzen den KlÃ¤ger in seinen Rechten, da die Beklagte ihn nicht ausreichend
angehÃ¶rt hat.

Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der â�� wie eine Minderungsentscheidung
nach Â§ 32 in Verbindung mit Â§ 31b SGB II â�� in Rechte eines Beteiligten
eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den fÃ¼r die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu Ã¤uÃ�ern (Â§ 24 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch
â�� Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz â�� (SGB X)). Der Betroffene
soll Gelegenheit erhalten, durch sein Vorbringen zum entscheidungserheblichen
Sachverhalt die entscheidende BehÃ¶rde zur Ã�berprÃ¼fung der tatsÃ¤chlichen
UmstÃ¤nde zu veranlassen, die sie ihrer Entscheidung zugrunde legen mÃ¶chte,
und auf diese Weise auf die vorgesehene Entscheidung Einfluss zu nehmen: Das
dient zum einen der Sicherung seiner Subjektstellung im Verfahren und zum
anderen der Verhinderung unzutreffender Entscheidungen (Ã¤hnl. BSG, Urteil vom
15. August 2002 â�� B 7 AL 38/01 R â��, NZS 203, 500, 501 f.).

Da der Widerspruchsbescheid der Verwaltungsentscheidung die maÃ�gebliche
Gestalt gibt (vgl. Â§ 95 SGG), ist der Beteiligte im Widerspruchsverfahren erneut
anzuhÃ¶ren, wenn in dessen Rahmen weitere Ermittlungen durchgefÃ¼hrt
(Unterlagen beigezogen, Beweiserhebungen durchgefÃ¼hrt) werden, die die
BehÃ¶rde zur Grundlage ihrer Entscheidung machen mÃ¶chte (vgl. nochmals BSG,
Urteil vom 15. August 2002 â�� B 7 AL 38/01 R â��, NZS 203, 500, 502; allg. zur
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erneuten AnhÃ¶rung Mutschler, in: Rolfs u.a., beck-online Grosskommentar
(Kasseler Kommentar), Â§ 24 SGB X â�� Stand: 1. Juni 2019 â�� Rn. 22). Dies gilt
nach Auffassung des Senats auch dann, wenn sich auf Grund der weiteren
Ermittlungen nur die BegrÃ¼ndung der Entscheidung Ã¤ndert, und sei es nur, dass
diese merklich ausdifferenziert wird.

Ausgehend von diesen MaÃ�stÃ¤ben hÃ¤tte die Beklagte den KlÃ¤ger im
Widerspruchsverfahren erneut anhÃ¶ren mÃ¼ssen, da sie erst in dessen Verlauf die
Stellungnahme ihres fÃ¼r den KlÃ¤ger zustÃ¤ndigen Mitarbeiters C. eingeholt und
diese dann im Rahmen der Widerspruchsentscheidung, insbesondere hinsichtlich
der mit den Meldeterminen verbundenen Zwecke und der beabsichtigten
GesprÃ¤chsinhalte, maÃ�geblich verwertet hat. Dabei waren die AusfÃ¼hrungen
des Mitarbeiters zu den geplanten GesprÃ¤chsinhalten deutlich detaillierter und
aussagekrÃ¤ftiger als die in den Einladungsschreiben weitgehend pauschal
angegebenen Vorsprachezwecke. Die Beklagte hÃ¤tte daher dem KlÃ¤ger vor ihrer
Verwertung im Widerspruchsbescheid Gelegenheit zur Ã�uÃ�erung geben
mÃ¼ssen.Â 

Der Senat kann dabei sowohl die Frage, ob â�� wofÃ¼r viel spricht â�� die
ursprÃ¼nglichen Einladungsschreiben trotz der recht unspezifischen Formulierung
der Meldezwecke rechtmÃ¤Ã�ig waren, als auch die Frage offenlassen, ob die
RechtmÃ¤Ã�igkeit einer auf Â§ 59 SGB II in Verbindung mit Â§ 309 SGB III
gestÃ¼tzten Aufforderung zur persÃ¶nlichen Meldung im Verfahren wegen der
Sanktionsentscheidung Ã¼berhaupt noch zu prÃ¼fen ist, obwohl es sich bei der
Aufforderung um einen eigenstÃ¤ndigen Verwaltungsakt handelt, der, wenn er nicht
rechtzeitig angefochten wird, Bindungswirkung entfalten dÃ¼rfte (vgl. Â§ 77 SGG).
Eine erneute AnhÃ¶rungspflicht bestand nÃ¤mlich auch dann, wenn man von einer
rechtmÃ¤Ã�igen und/oder bindenden Aufforderung zur Vorsprache ausgeht:
HierfÃ¼r spricht bereits, dass grundsÃ¤tzlich die Rechtsauffassung der BehÃ¶rde
den Umfang der AnhÃ¶rungspflicht bestimmt: Entscheidungserheblich sind also,
grundsÃ¤tzlich unabhÃ¤ngig von der inhaltlichen Richtigkeit der behÃ¶rdlichen
Rechtsauffassung, die Tatsachen, auf die sie sich stÃ¼tzen will beziehungsweise
gestÃ¼tzt hat (vgl. fÃ¼r viele BSG, Urteil vom 9. November 2010 â�� B 4 AS 37/09
R â��, NJW 2011, 1996, Rn. 12; Mutschler, in: Rolfs u.a., beck-online
Grosskommentar (Kasseler Kommentar), Â§ 24 SGB X â�� Stand: 1. Juni 2019 â��
Rn. 11). Hinzu kommt, dass â�� gerade im SpannungsverhÃ¤ltnis zu den vom
KlÃ¤ger geltend gemachten HinderungsgrÃ¼nden, also namentlich seiner
drohenden Obdachlosigkeit â�� die Vorsprachezwecke und ihr Gewicht durchaus
Bedeutung fÃ¼r die im Rahmen der Minderungsentscheidung in jedem Fall zu
prÃ¼fende Frage haben konnten, ob dem KlÃ¤ger ein wichtiger Grund fÃ¼r seine
SÃ¤umnis im Sinne von Â§ 32 Abs. 1 Satz 2 SGB II zur Seite stand. Daher ist es
inhaltlich durchaus nachvollziehbar und zutreffend, dass sich die Beklagte in den
Widerspruchsbescheiden zu den beiden Minderungsentscheidungen mit den
Vorsprachezwecken nÃ¤her auseinandergesetzt und hierzu zuvor weitere
Ermittlungen angestellt hat. Das hatte aber zur Konsequenz, dass sie den KlÃ¤ger
zum Inhalt der Stellungnahme des fÃ¼r ihn zustÃ¤ndigen Mitarbeiters und daher
nochmals anhÃ¶ren musste.
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Ein Ausnahmetatbestand, insbesondere nach Â§ 24 Abs. 2 SGB X, der es der
Beklagten erlaubt hÃ¤tte, von einer (erneuten) AnhÃ¶rung abzusehen, ist nicht
ersichtlich. Auch ist der AnhÃ¶rungsmangel nicht geheilt. Eine Nachholung im Sinne
von Â§ 41 Abs. 1 Nr. 3 SGB X hat nicht stattgefunden: Diese ist weitestgehend
formlos nur mÃ¶glich, wenn der Betroffene durch den Ausgangsbescheid von allen
maÃ�geblichen tatsÃ¤chlichen UmstÃ¤nden Kenntnis und dadurch Gelegenheit
erhÃ¤lt, sich im Widerspruchsverfahren dazu zu Ã¤uÃ�ern. Nachdem die Beklagte
vorliegend erst im Verlauf des Widerspruchsverfahrens selbst die weiteren
UmstÃ¤nde ermittelt hat, die eine (erneute) AnhÃ¶rung notwendig machten, war
dieser Weg zu einer Heilung des AnhÃ¶rungsmangels verschlossen. Zu einer
spÃ¤teren â�� bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens grundsÃ¤tzlich
mÃ¶glichen â�� Heilung wÃ¤hrend eines anschlieÃ�enden gerichtlichen Verfahrens
(vgl. Â§ 41 Abs. 2 SGB X) bedarf es eines, wie es das Bundessozialgericht formuliert
hat, mehr oder minder fÃ¶rmlichen, parallel zu dem bereits laufenden
Gerichtsverfahren durchzufÃ¼hrenden Verwaltungsverfahrens, durch das die
BehÃ¶rde dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu den
entscheidungserheblichen Tatsachen gibt und im Anschluss daran entscheidet, ob
sie nach erneuter PrÃ¼fung am erlassenen Verwaltungsakt festhÃ¤lt: Dieses
Verfahren erfordert regelmÃ¤Ã�ig ein gesondertes AnhÃ¶rungsschreiben, eine
angemessene Ã�uÃ�erungsfrist, die Kenntnisnahme des Vorbringens durch die
BehÃ¶rde und deren abschlieÃ�ende Ã�uÃ�erung zum Ergebnis der Ã�berprÃ¼fung
(vgl. fÃ¼r die st. Rspr. BSG, Urteil vom 26. Juli 2016 â�� B 4 AS 47/15 R â��, BSGE
122, 25, Rn. 19). Dem schlieÃ�t sich der Senat an, da die Heilung nach Â§ 41 Abs. 1
Nr. 3 SGB X â�� auch in dem durch Â§ 41 Abs. 2 SGB X erweiterten zeitlichen
Rahmen â�� eine (nachgeholte) AnhÃ¶rung durch die Verwaltung voraussetzt; die
Ã�uÃ�erungsmÃ¶glichkeit im gerichtlichen Verfahren allein und die Ã�berprÃ¼fung
durch das Gericht ersetzt diese nicht.

Die Beklagte hat eine AnhÃ¶rung in diesem Sinne nicht durchgefÃ¼hrt, so dass der
AnhÃ¶rungsmangel fortbesteht und die beiden Minderungsbescheide aus diesem
Grunde keinen Bestand haben kÃ¶nnen.

2. Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r MÃ¤rz 2016 auf Grund des Wegfalls der beiden
Minderungen einen hÃ¶heren Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Der
Bewilligungsbescheid fÃ¼r MÃ¤rz 2016 vom 17. Februar 2016 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 ist entsprechend zu Ã¤ndern.

Der KlÃ¤ger hatte im MÃ¤rz 2016 Anspruch auf Arbeitslosengeld II dem Grunde
nach. Er hielt sich in den Altersgrenzen aus Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung
mit Â§ 7a SGB II und hatte, wie von Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB II in Verbindung mit
Â§ 30 Abs. 3 Satz 2 Sozialgesetzbuch Erstes Buch â�� Allgemeiner Teil â�� (SGB I)
verlangt, seinen gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland.
Bedenken hat der Senat weder hinsichtlich seiner ErwerbsfÃ¤higkeit im Sinne von 
Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Â§ 8 SGB II noch hinsichtlich seiner
HilfebedÃ¼rftigkeit nach Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit Â§Â§ 9 ff. SGB II.
Anhaltspunkte fÃ¼r das Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes bestehen nicht.

Auf Grund des Wegfalls der beiden Minderungsbescheide ergibt sich ein
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entsprechend hÃ¶herer Leistungsanspruch des KlÃ¤gers. Nachdem im Ã�brigen
kein Anlass fÃ¼r Bedenken hinsichtlich der Leistungsberechnung im angegriffenen
Bewilligungsbescheid besteht, hat der KlÃ¤ger mit der fÃ¼r den Erlass eines
Grundurteils ausreichenden Wahrscheinlichkeit einen Anspruch auf hÃ¶here
Leistungen fÃ¼r MÃ¤rz 2016.

3. Eine Verurteilung der Beklagten zu hÃ¶heren Leistungen (auch) fÃ¼r April und
Mai 2016 im hiesigen Verfahren ist dagegen nicht mÃ¶glich.

Der Leistungsbescheid vom 17. Februar 2016 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22. MÃ¤rz 2016 regelt, wie bereits ausgefÃ¼hrt, nur
die Bewilligung von Arbeitslosengeld II fÃ¼r MÃ¤rz 2016; die Bescheide vom 1. April
2016 fÃ¼r April 2016 und vom 27. April 2016 fÃ¼r Mai 2016 sind dagegen nicht
Gegenstand des hiesigen Verfahrens. Eine Klage, die auf hÃ¶here Leistungen fÃ¼r
diese beiden, vom Minderungszeitraum ebenfalls betroffenen Monate gerichtet ist,
ist daher im hiesigen Verfahren bereits nicht zulÃ¤ssig. Im Ã�brigen steht die
Bindungswirkung dieser Bescheide, die, soweit ersichtlich, bestandskrÃ¤ftig
geworden sind (vgl. Â§ 77 SGG), einer Verurteilung der Beklagten zu hÃ¶heren
Leistungen fÃ¼r diese beiden Monate entgegen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. Nachdem der KlÃ¤ger
hinsichtlich der Minderungsbescheide Erfolg hat, eine Verurteilung der Beklagten zu
hÃ¶heren Leistungen aber nur fÃ¼r einen von drei Monaten erreichen kann,
erscheint eine Verpflichtung der Beklagten, die HÃ¤lfte der zur Rechtsverfolgung
notwendigen Kosten zu Ã¼bernehmen, im Rahmen der vom Senat zu treffenden
Ermessensentscheidung angemessen.

V. Die Revision ist nicht zuzulassen, da keiner der in Â§ 160 Abs. 2 SGG
abschlieÃ�end aufgefÃ¼hrten GrÃ¼nde hierfÃ¼r vorliegt.
Â 

Erstellt am: 17.11.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dejure.org/gesetze/SGG/77.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
http://www.tcpdf.org

